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„Die Proteste und Warn-
streiks der angestellten Ärz-
tinnen und Ärzte gegen die
unzumutbaren Arbeitsbe-
dingungen und Knebelver-
träge in den Kliniken haben
die volle Unterstützung der
gesamten Ärzteschaft“, be-
tonte der Präsident der Ärz-
tekammer Nordrhein und
der Bundesärztekammer,
Professor Dr.Jörg-Dietrich
Hoppe, anlässlich der sich
ausweitenden bundeswei-
ten Aktionen der Klinikärz-
te im August.„Mehr Arbeit,
mehr Bürokratie und keine
Perspektive für die Zukunft
treiben die Ärzte ins Aus-
land. Die dadurch drohen-
de Unterversorgung an
deutschen Krankenhäusern
werden auch die niederge-
lassenen Ärzte nicht mehr

BUNDESVERBAND FÜR KÖRPER – UND MEHRFACHBEHINDERTE

Hilfen für behinderte Kinder

auffangen können“, sagte
Hoppe weiter.„De facto ha-
ben wir schon jetzt parale-
gale Zustände in den Klini-
ken, denn das Arbeitszeit-
gesetz wird hier zu Lande
nahezu völlig ignoriert.Dass
gerade die Bundesländer die
Ärzte in rechtswidrige Ver-
träge zwingen wollen, ob-
wohl sie doch neben ihrer
Aufsichtspflicht auch eine
Fürsorgepflicht gegenüber
ihren ärztlichen Mitarbei-
tern haben, ist schockierend
für die deutsche Rechtskul-
tur. Die Ärzte können und
wollen diesen permanenten
Rechtsbruch nicht länger
hinnehmen – auch und ge-
rade wegen unserer ethi-
schen Verpflichtung gegen-
über den Patienten“, so der
Ärztepräsident. BÄK/RhÄ

Der Bundesverband für
Körper – und Mehrfachbe-
hinderte hat kürzlich ein In-
formationsheft mit dem Ti-
tel „Mein Kind ist behin-
dert – diese Hilfen gibt es“
herausgegeben. Das Heft,
das auf finanzielle Hilfen
für Familien mit behinder-
ten Kindern hinweist,kann
im Internet unter www.

bvkm.de heruntergeladen
werden oder beim Bundes-
verband per Fax unter 
0211/ 64004-20 oder E-Mail:
info@ bvkm.de per Rech-
nung über 2 Euro zuzüglich
Versandkosten angefordert
werden.

KJ

N A C H R I C H T E N  I N  K Ü R Z E  

PROTEST DER KLINIKÄRZTE

Hoppe: Solidarität der 
gesamten Ärzteschaft

Für die Jahre bis ein-
schließlich 2003 können auch
die Kosten eines Erststudi-
ums im unmittelbaren An-
schluss an das Abitur steuer-
lich abgesetzt werden. Dies
stellt die Oberfinanzdirekti-
on Düsseldorf in ihrer Kurz-
information vom 16.02.2005
klar und folgt damit der ak-
tuellen Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofes.

Um nun die Studienkos-
ten (zum Beispiel Literatur,
Fahrtkosten,auswärtige Un-
terbringung) absetzen zu
können, müssen rückwir-
kend ab dem Jahre 1998
„Erklärungen zur Feststel-
lung des verbleibenden Ver-
lustvortrags“ abgegeben
werden. Zusätzlich sind die

Kosten aufzulisten und in
die Anlage „N“ zu überneh-
men.Die notwendigen Vor-
drucke sind beim Finanzamt
erhältlich oder unter www.fi-
nanzamt.nrw.de im Internet
abrufbar.

Die Studienkosten wer-
den dann als so genannte
„Werbungskosten aus nicht-
selbständiger Arbeit“ vom
Finanzamt für jedes Jahr
festgestellt.Sobald Einnah-
men (in der Regel aufgrund
einer Beschäftigung im
Krankenhaus) erzielt wer-
den,erfolgt auf Antrag eine
Verrechnung der Einnah-
men des laufenden Jahres
mit den Werbungskosten
der vorangegangenen Jah-
re.Dies kann zu erheblichen
Steuererstattungen führen.

Wolfgang Fischer, Steuer-
berater – Rechtsanwalt,

DRS Steuerberatungsge-
sellschaft mbH, Düsseldorf

MEDIZINSTUDIUM

Kosten sind 
absetzbar

Die Ärztliche Kinder-
schutzAmbulanz  (KSA)
am Evangelischen Kran-
kenhaus Düsseldorf (siehe
auch RhÄ März 2004, Seite
14 f.) bietet Kindern, die
Leid durch körperliche,see-
lische oder sexuelle Gewalt
erfahren haben, in einem
geschützten Raum profes-
sionelle Hilfe. Sie ist An-
laufstelle für Kinder,Eltern
und weitere Angehörige,
aber auch für Fachleute wie
Erzieherinnen und Erzie-
her und Lehrer, die mit 
Gewalt gegen Kinder kon-
frontiert werden. Das An-
gebot der KSA findet sich 
im Internet unter www.
kinderschutzambulanz.de.
327 Kinder wurden im vo-
rigen Jahr in der KSA we-
gen Verdachts auf körperli-
che, sexuelle oder seelische
Misshandlung untersucht
und betreut. Betroffen wa-
ren dabei zunehmend sehr
kleine Kinder, der Anteil
der bis zu 4-Jährigen lag be-
reits bei 30,7 Prozent. Die
Kosten der Kinderschutz-
ambulanz müssen zum Teil
aus Spenden finanziert wer-
den. Um auch in Zukunft
zu verhindern,dass Kinder,
die dringend fachkundige

Hilfe benötigen, aus finan-
ziellen Gründen abgewie-
sen werden müssen, wurde
das Projekt Patenschaft ins
Leben gerufen. Hierbei
können einzelne oder meh-
rere Förderer zusammen ei-
ne Patenschaft für die Dia-
gnostik bzw.Therapie eines
bestimmten Kindes über-
nehmen und damit die Hil-
fe dieses Kindes sicherstel-
len. Die Kostenpauschale
für eine Diagnostik beträgt
derzeit 2.000 Euro.

Nähere Informationen er-
halten Sie beim Förderkreis
„Freunde und Förderer
Evangelisches Krankenhaus
e.V., Kirchfeldstr. 40, 40217
Düsseldorf, Telefon: 02 11/
9 19 21 57, Telefax: 02 11/
9193956,E-Mail: fuf@evk-
duesseldorf.de.

Wenn Sie die Arbeit der
Kinderschutzambulanz mit
einer Spende unterstützen
möchten,überweisen Sie den
zugedachten Betrag bitte un-
ter Angabe des Kennwortes
„KinderschutzAmbulanz“
auf  folgendes Konto:
Konto-Nr. 43 000 900 
BLZ 300 501 10
Stadtsparkasse Düsseldorf.
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ÄRZTLICHE KINDERSCHUTZAMBULANZ

Patenschaften zu vergeben


